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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.07.1995

Norm

WRG §73

WRG §74

Rechtssatz

Wassergenossenschaften erbringen ihre Leistungen zur Erreichung des Zwecks, zu dem sie gescha en wurden, im

Wirkungsbereich des ö entlichen Rechts. Dies schließt nicht aus, daß bei Auslegungsfragen auch den im

zivilrechtlichen Assoziationsrecht, insbesondere im Genossenschaftsrecht, zum Ausdruck kommenden

Rechtsgrundsätzen Bedeutung zukommen kann.
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